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 In der Schweiz arbeiten viele Radiologiefachpersonen mit 
ausländischem Diplom. Lange war die Meinung stark verbreitet, dass 
man für eine Anstellung keine explizite Schweizerische Anerkennung 
des ausländischen Diploms braucht. 

 Nur einzelne ausländische Radiologiefachpersonen haben ihr Diplom 
anerkennen lassen (ca. 100/Jahr, Tendenz steigend).

 Damit möglichst viele RFP mit einer ausländischen Ausbildung, welche 
schon lange in der Schweiz arbeiten, eine Schweizer Berufsanerken-
nung erlangen können, wird bei der «vereinfachten Anerkennung» bis 
Ende Juni 2026 die Berufserfahrung vermehrt berücksichtigt.
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Berufsbildungsverordnung (vom November 2003 / Stand 1. März 2025)

Bildungsstufe
EQR 6

Dauer 
3 Jahre / 5400 Std.

Inhalte 
alle 3 Fachgebiete
DR/RO/NUK

Theorie und Praxis
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EU/EFTA:
 Vollständige Anerkennung 

(Ausbildung beinhaltet alle 3 Fachgebiete  gemäss der HF Ausbildung in der Schweiz)

 Teilanerkennung der 3 Fachgebiete (DR/NUK/RO)
Es darf nur im anerkannten Teilgebiet gearbeitet werden

Restliche Länder | Drittstaaten:
 Vollständige Anerkennung (alle 3 Fachgebiete)

Region Quebec, Canada:
 Teilanerkennung der 3 Fachgebiete

Bilaterales 
Anerkennungsabkommen

Möglich dank 
Personenfreizügigkeitsabkommen mit 
der EU/EFTA
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redcross.ch  

Wie ist das Vorgehen?
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Anerkennungspflicht

Besteht eine Verpflichtung zur Anerkennung oder handelt es sich um eine Empfehlung? 
Es besteht eine Anerkennungspflicht

Soll das schweizweit gelten, in allen Kantonen gleich?
Die Anerkennungspflicht gilt schweizweit. Das Beantragen einer Arbeitsbewilligung und 
das entsprechende Vorgehen ist kantonal geregelt.

Braucht es für Ferienvertretungen auch eine Anerkennung?
Ja, es braucht für alle Einsätze in der Schweiz eine Anerkennung.

Fragen
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Anerkennungsverfahren

Wie ist das Vorgehen um eine Anerkennung zu erlangen?
Zuerst PreCheck und danach die Anerkennung beantragen (siehe auch Folie 9).
Der PreCheck ist nicht kostenpflichtig.

In welcher Sprache müssen die Unterlagen eingereicht werden?
In einer Landessprache oder in Englisch.

Wie ist das Vorgehen bei einem negativen PreCheck?
 Akzeptieren und in der Schweiz nicht als Radiologiefachperson arbeiten.

 Das Formular für einen formellen Entscheid verlangen  die Unterlagen werden 
nochmals geprüft und es gibt einen Entscheid mit einer gesetzlich fundierten, 
schriftlichen Begründung (kostenpflichtig).

 HF Ausbildung absolvieren, ev. verkürzt (Bildungsanbieter).
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Sprachdiplom B2

Wenn kein Sprachdiplom vorhanden ist, wie lange hat man Zeit? Kann man das Diplom 
nachreichen, erhält man die Anerkennung trotzdem?
 Antragstellende aus EU / EFTA Ländern können Sprachdiplom während des 

Anerkennungsverfahrens nachreichen. 
 Bei Personen aus Drittstaaten ist das Sprachdiplom eine Voraussetzung für das 

Einreichen des Gesuchs.

Ich bin seit 10 Jahren in der Schweiz am arbeiten - brauche ich ein Diplom?
Ja, es braucht ein B2-Zertifikat.
Das Sprachdiplom kann mit einer Prüfung (auch ohne Kurs) erworben werden.

Wer zahlt das Diplom?
Das Diplom muss in der Regel selbst bezahlt werden.

Fragen
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Berufsausübungsbewilligung

Was ist der Unterschied zwischen Anerkennung und der Berufsausübungsbewilligung, die 
in bestimmten Kantonen verlangt werden?
In der Schweiz braucht es für die Berufsausübung eine Anerkennung der Ausbildung 
(nationale Regelung). 
Berufsausübungsbewilligungen werden in der Schweiz kantonal vergeben. Um eine 
Schweizer Berufsausübungsbewilligung zu erhalten, braucht es ein anerkanntes Diplom. 

Was genau ist die Berufsausübungsbewilligung, die man für die Anerkennung des 
ausländischen Diploms benötigt? 
Das SRK verlangt für das Ausstellen einer Anerkennung eine Berufsausübungsbewilligung 
aus dem Land in dem man die Ausbildung gemacht hat.

Was passiert, wenn diese nicht sofort verfügbar ist? 
Sie kann nachgereicht werden.

Fragen
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Berufsausübungsbewilligung

Was ist das in der Niederlande?
Hier braucht es eine Bestätigung des Kwaliteitsregisters paramedici 
(https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Falls kein Eintrag im Kwaliteitsregister 
existiert, geht auch ein Dokument von Nuffic (https://www.nuffic.nl/en).

Unbedenklichkeitsbescheinigung (letter of good standing)

Muss ich da explizit in meinem Ursprungsland beim Gesundheitsamt (oder sonst bei 
einem Amt) vorbeigehen und eine Bestätigung holen, dass ich meinen Beruf ausüben 
könnte?  
Ja, das braucht es in der Regel. Was verlangt wird, ist unterschiedlich und richtet sich 
nach der Aufenthaltsdauer in der Schweiz. 

Reicht nicht ein normaler Schweizer Strafregisterauszug?
Wenn man mehr als 5 Jahre in der CH ist, wird oft ein 
Schweizer Strafregisterauszug verlangt.

Fragen
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Bestätigung der Ausbildung

Meine Schule gibt es nicht mehr, wie soll ich Lektionen und Praktika nachweisen. 
Meine Ausbildung liegt inzwischen mehr als 25 Jahre zurück.
In der Zwischenzeit wurde die damalige Ausbildungsstätte neu organisiert bzw. 
umstrukturiert. Die Unterlagen existieren nicht mehr. 
Gesetzliche Grundlagen schicken (damals gültiges Gesetz)

Muss ich alle Stunden der Ausbildung belegen?
Grundsätzlich ja. In der Regel erhält man mit dem Diplom eine Auflistung der 
absolvierten Lektionen und / oder ECTS Punkten

Fragen
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Praktikumszeit | Berufserfahrung
Ich bin seit 22 Jahren in der Schweiz als RFP, wie 
wird das beurteilt?
Unbedingt die Berufserfahrung angeben (inkl. 
Arbeitsgebiete). Diese wird bei der Anerkennung 
berücksichtigt.

Wird die Arbeitszeit in der Schweiz als Praktikum 
anerkannt? 
Ja

Fragen

Welche Formulare muss man nachweisen?
So viele wie vorhanden. Es können auch Arbeitszeugnisse und 
Bestätigungen von Arbeitgebern hochgeladen werden.
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Kosten

Werden die Kosten vom Arbeitgeber getragen, wie wird das gehandhabt im Allgemeinen, 
gibt es dazu schon Informationen?
Die Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, die Kosten für die Anerkennung zu übernehmen. 
Wir motivieren alle Arbeitgeber die Kosten zu übernehmen. 
(Idee: dies könnte z.B. auch wie bei einer Weiterbildung zu einer Verpflichtung führen)

Wer trägt in der Regel die Kosten?
Der oder die Gesuchstellerin (BBV)

Fragen
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Ausgleichsmassnahmen

Gibt es seitens der Schulen (z.B. Careum, medi, BZG) bereits strukturierte Konzepte für 
Mitarbeitende mit Auflagen?
Beispielsweise:
• berufsbegleitende Module
• Abend- oder Blockunterricht
• modulare Nachqualifikation einzelner Fachbereiche
Nein, das gibt es noch nicht - das Problem ist die Finanzierung solcher Angebote, da die 
Zahl der Teilnehmenden unbekannt ist. 

Wie soll ein Radiologiebetrieb organisatorisch damit umgehen, wenn mehrere 
Mitarbeitende gleichzeitig Theorie- und Praxismodule nachholen müssen?
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 Nachholen von fehlender Praktikumszeit
(mit Abschlussbeurteilung)

 Anpassungslehrgang (Theorie und Praxis)
Ergänzen der fehlenden Fachgebiete (DR, Nuk und RO)

 Eignungsprüfung zum Nachweis der Kompetenzen 
(Fallstudie, Fachgespräch und klinische Prüfung in der Praxis)

Ausgleichsmassnahmen
Die bei einer Anerkennung gefordert werden können

Für Teilanerkennungen sind Ausgleichsmassnahmen 
nicht möglich. 
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Haftung / Risiken für Betrieb und Führungsperson
Auch als Argumentationshilfe für HR und Spitalleitung

Was sind die Konsequenzen für mich persönlich, wenn ich ohne Anerkennung arbeite? 
Kann man mich von meinem Arbeitsplatz „ausschliessen“?
Theoretisch ja, heikel bei Problemen oder Vorfällen. Die Verantwortung liegt prinzipiell 
beim Arbeitgeber, jedoch könnte theoretisch auch eine Person ohne Anerkennung zur 
Rechenschaft gezogen werden.

Welche rechtliche / arbeitsrechtliche Risiken bestehen für einen Betrieb / mich als 
Leitung, wenn ich eine Radiologiefachperson ohne CH-Anerkennung einsetze?
Macht sich im Prinzip rechtlich strafbar. Mediale Präsenz bei Vorfall. Reputationsrisiko 
für den Betrieb. Versicherungsprobleme wären denkbar, jedoch bis jetzt nicht bekannt. 
Das Gleiche gilt für Bussen.



16. Delegiertenversammlung 
16e Assemblée des déléguéesFragen

Haftung / Risiken für Betrieb und Führungsperson
(Auch als Argumentationshilfe für HR und Spitalleitung)

Welche klare rechtliche Grundlagen oder Empfehlungen bestehen aktuell bezüglich der 
Anstellung von RFP ohne SRK-Anerkennung?
Eine Schweizer Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses ist Pflicht. Besteht 
diese Anerkennung nicht, wird gegen gesetzliche Vorgaben verstossen.

Was darf man machen, wenn man keine Anerkennung hat?
Man darf in der Radiologie (mit ionisierenden Strahlen) nicht arbeiten. Es gibt keine 
andere Ausbildung in der Radiologie, die für eine Anerkennung in Frage kommt.

Wie sieht es aus, wenn jemand direkt nach der Ausbildung zu uns kommt?                  
Wie lange hat sie für die Anerkennung Zeit?
Sie soll sofort einen PreCheck machen. In der Regel verlangt der Arbeitgeber, dass die 
Anerkennung dann innerhalb eines Jahres abgeschlossen ist.
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Anerkennungen von Berufsabschlüssen aus EU / EFTA Ländern

Radiologiefachpersonen aus EU / EFTA Ländern die schon länger in der Schweiz arbeiten:
So schnell wie möglich eine Anerkennung beantragen (PreCheck einreichen bis 30. Juni 2026). 
Voll- oder Teilanerkennung ist möglich. Berufserfahrung wird berücksichtig (ersichtlich im 
Lebenslauf und in Arbeitszeugnissen). Unbedingt auch Bestätigungen von Weiterbildungen 
beilegen. Eine Anerkennung ist in den meisten Fällen möglich.

Radiologiefachpersonen aus EU / EFTA Ländern die neu in die Schweiz kommen möchten:
So schnell wie möglich eine Anerkennung beantragen (PreCheck einreichen).                         
Voll- oder Teilanerkennung ist möglich. Berufserfahrung wird berücksichtig (ersichtlich im 
Lebenslauf und in Arbeitszeugnissen). Unbedingt auch Bestätigungen von Weiterbildungen 
beilegen. 

Schön wäre es, wenn sich die Arbeitgeber bei den Kosten beteiligen würden und bei der 
Eingabe der Anerkennung ihre Mitarbeitenden unterstützen könnten.
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Anerkennungen von Berufsabschlüssen aus Drittstaaten

Radiologiefachpersonen aus Drittstaaten die schon länger in der Schweiz arbeiten: 
So schnell wie möglich eine Anerkennung beantragen (PreCheck einreichen). 
Nur eine Vollanerkennung ist möglich. Berufserfahrung wird berücksichtig (ersichtlich im 
Lebenslauf und in Arbeitszeugnissen). Unbedingt auch Bestätigungen von Weiterbildungen 
sowie das Formular der SVMTR beilegen. Die Gesuche werden immer einzeln geprüft 
(Einzeldossierprüfung), unabhängig vom Ausbildungs- oder Herkunftsland.

Radiologiefachpersonen aus Drittstaaten die neu in die Schweiz kommen möchten:
Für eine Arbeitsbewilligung braucht es in der Regel einen positiven PreCheck (kantonal 
geregelt durch Migrationsbehörden). Nur eine Vollanerkennung ist möglich. 
Berufserfahrung wird berücksichtig (ersichtlich im Lebenslauf und in Arbeitszeugnissen). 
Unbedingt auch Bestätigungen von Weiterbildungen beilegen.
Die Gesuche werden immer einzeln geprüft (Einzeldossierprüfung), unabhängig vom 
Ausbildungs- oder Herkunftsland.

Bei Berufsabschlüssen aus Drittsaaten gibt es im Moment keine rechtlichen Grundlagen 
für eine Teilanerkennung. 



16. Delegiertenversammlung 
16e Assemblée des déléguées

anerkennung@svmtr.ch
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Eure Mitgliedschaft im SVMTR hilft uns, euch 
bei rechtlichen Fragen zu unterstützen!
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